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Ergänzungsfachbestimmungen 

Ergänzungsfächer Das Gymnasium Neufeld bietet folgende Ergänzungsfächer an: 

GYM3 GYM4 

Physik  2 1, 2 2 1,2 Lektionen 

Chemie  2 1, 2 2 2 Lektionen 

Biologie  2 1, 2 2 2 Lektionen 

Anwendungen der Mathematik 2 2 2 2 Lektionen 

Geschichte 2 1 2 1 Lektionen 

Geografie 2 1 2 1 Lektionen 

Wirtschaft und Recht  2 2 2 2 Lektionen 

Philosophie  2 2 2 2 Lektionen 

Pädagogik/Psychologie  2 2 2 2 Lektionen 

Religionslehre 2 2 Lektionen 

Bildnerisches Gestalten  2 1, 2, 3 2 1, 2, 3 Lektionen 

Musik 2 1, 2, 3 2 1, 2, 3 Lektionen 

Sport 2 1, 3 2 1, 3 Lektionen 

Informatik 2 2 Lektionen 

1 Der Unterricht im Grundlagenfach wird weiterhin besucht. 

2 Wer das entsprechende Schwerpunktfach belegt, kann dieses Ergänzungsfach 

 nicht wählen. 

3 Die Wahl von Musik oder Bildnerischem Gestalten als Schwerpunktfach schliesst die 

Wahl von Musik, Bildnerischem Gestalten oder Sport als Ergänzungsfach aus. 

Die Stoffpensen der einzelnen Ergänzungsfächer sind in den Lehrplänen umschrieben. 

Die Durchführung der Ergänzungsfächer liegt in der Verantwortung der Lehrpersonen, 

welche die Ergänzungsfächer unterrichten. 

Die Bestimmungen über die Leistungsbewertung und Notengebung gelten auch für Er-

gänzungsfächer.  

Am Ende von GYM3 und GYM4 wird je eine Zeugnisnote für das Ergänzungsfach ge-

mäss den entsprechenden Bestimmungen zur Notengebung bzw. zur Promotion ge-

setzt.  

Die Zeugnisnoten des Ergänzungsfachs sind Promotionsnoten. 

Stoffpensen

Leistungsbeurtei-
lung, 
Zeugnisnoten, 
Promotion 

Maturitätsprüfungs-
fach 

Jede Gymnasiastin bzw. jeder Gymnasiast der Stufe GYM3 entscheidet bis Ende Juni, 

ob das von ihr bzw. von ihm bestimmte Ergänzungsfach oder die zweite Fremdsprache 

(Englisch bzw. Italienisch bzw. Latein) das fünfte Maturitätsprüfungsfach sein soll. Der 

Entscheid ist endgültig.  

Bestimmt eine Gymnasiastin bzw. ein Gymnasiast das von ihr bzw. von ihm gewählte 

Ergänzungsfach als Maturitätsprüfungsfach, ist die Ergänzungsfach-Lehrperson Exami-

natorin bzw. Examinator. 


